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4 Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen;

§ 4
Ausbildung im Inland

• : -  . 7 v *■ ABSCHNITT I ■ ■ \ :
Ausbildungsförderung wird für die Ausbildung 

im Geltungsbereich dieses Gesetzes gewährt.

Förderungsbereich

' -'Vv' ■ §  1

'• ' § 5 . , .  : ; • 
Ausbildung im Ausland

•7>. • V7; Ausbildungsstätten

- ( 1 )  Ausbildungsförderung wird gewährt für den 
Besuch von

1. wissenschaftlichen Hochschulen,
/,

2. nichtwissenschaftlichen Hochschulen,

(1) Hat der Auszubildende seinen gewöhnlichen : • 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, so 
wird ihm für den Besuch einer außerhalb des Gel-. . 
tungsbereichs gelegenen Ausbildungsstätte Ausbil- * * 
dungsferderung gewährt, wenn dies der Ausbildung *7 
förderlich ist. . * ./•- v:7'C'

— / 3. Akademien, Ingenieurschulen, Höheren 
Fachschulen und gleichartigen Ausbil
dungsstätten,

'• y 4. Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen 
und Fachschulen, sofern er nicht nach den 
§§40 und 47 des Arbeitsförderungsgeset-

(2) Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, die 7 ;—  
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben 
und dort eine Ausbildungsstätte besuchen, kann ' 
Ausbildungsförderung gewährt werden, wenn die 
besonderen Umstände des Einzelfalles dies recht- . 
fertigen. -

zes gefördert werden kann,
5. weiterführendenallgemeinbildendenSchu-

. 7̂77*7.; ; len.

§ 6 / ’

Ausbildungswege

(2) Ausbildungsförderung wird nur gewährt, 
wenn die Ausbildung an einer öffentlichen oder ihr 
rechtlich gleichgestellten Einrichtung durchgeführt

(1) Ausbildungsförderung wird bis zum Abschluß 
einer ersten berufsqualifizierenden Ausbildung ge
währt. . ' \

wird oder mit einer staatlichen, staatlich anerkann
ten oder akademischen Abschlußprüfung endet.

(3) Ausbildungsförderung wird für ein Prakti- 
■ a - kum gewährt, das im Zusammenhang mit dem Be

such einer der in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten
• Ausbildungsstätten geleistet werden muß.

(4) Ausbildungsförderung wird nur für die Zeit 
gewährt, in der die Ausbildung die Arbeitskraft des 
Auszubildenden voll in Anspruch nimmt.

;vvv^ ■ § 2

(2) Darüber hinaus wird Ausbildungsförderung r . 
für eine weitere Ausbildung gewährt, •

1. wenn sie die erste Ausbildung in dersel
ben Fachrichtung weiterführt,

2. wenn die Abschlußprüfung der ersten Aus- 
bildung den Zugang zu dieser Ausbildung 
eröffnet hat.

Sind die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 nicht 
erfüllt, so wird Ausbildungsförderung für eine zu
sätzliche Ausbildung nur gewährt, wenn die beson
deren Umstände des Einzelfalles dies rechtfertigen, v

Zweiter Bildungsweg

(1) Ausbildungsförderung wird gewährt für den 
:0 . \  ; Besuch von öffentlichen oder ihnen rechtlich gleich

gestellten allgemeinbildenden Äusbildungsstätten

(3) Hat der Auszubildende die Ausbildung aus, 
wichtigem Grund abgebrochen, so wird Ausbildungs- , 
förderung für eine andere Ausbildung gewährt.

des Zweiten Bildungsweges, die die schulischen Vor- 7 7 \ v r ‘ .... *• >; •••*•
aussetzungen für den Besuch einer der in § 1 Abs. 1 

* V Nr. 1 bis 3 genannten Ausbildungsstätten vermitteln..
7 ^ 7  . ■ ABSCHNITT II ' 77

(2) § 1 Abs. 4 gilt entsprechend. 7 '
r . P ersön lich e V o ra u sse tzu n g en

t 7 ' § 3

• v. • ■ § 7
• ; , Staatsangehörigkeit

Fernunterricht

(1) Ausbildungsförderung wird für die Teilnahme 
, - l ‘ an Einrichtungen des Fernunterrichts gewährt, so-

• weit sie auf dieselben Abschlußprüfungen vorberei
ten wie die in § 1 Abs. 1 bezeichneten Ausbildungs
stätten und eine ganztägige Mitarbeit für die Dauer 
von mindestens sechs Monaten erfordern.

(2) § 1 Abs. 4 gilt entsprechend. • i 7*7 *• 7 ^ ;

2 • V  • ■ r ■ •• : - ‘•'Vc

Ausbildungsförderung wird gewährt- • v

1. Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,

2. heimatlosen Ausländern im Sinne.des Gesetzes 
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer 
im Bundesgebiet vom 25. April 1951 (Bundes- 
gesetzbl. I S. 269),

3. Ausländem, die ihren gewöhnlichen Aufent
halt im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben



und als Asylbercchligle nach § 28 dos Aus
ländergesetzes vom 28. April 1985 (Bundes- 
gesetzbL I S. 353} anerkannt sind.

. § 8 

Eignung

Ausbildungsförderung wird gewährt, wenn die 
Leistlingen des Auszubildenden erwarten lassen, 
daß er das Ausbildungsziel erreicht.

L wVf* T"' der -  Auszubi 1 dende bei
seiner Familie wohnt, ~‘290"DM,

2. wenn der Auszubildende nicht.
bei seiner Familie wohnt, 350 DM.

Wohnt der Auszubildende nicht am Aushildungs- 
ori und entstehen dadurch notwendige Fahrkosten 
von monatlich mehr als 50 Deutsche Mark, so er
höht sich der Betrag nach Satz 1 Nr. 1 um 30 Deut
sche Mark.

§ 9 

Alter

(1) Ausbildungsförderung wird gewährt, wenn 
der Auszubildende die Vollzeitsdmlpflicht beendet 
hat.

(2) Ist wegen der Entfernung der Ausbildungs
stätte von dem gewöhnlichen Aufenthaltsort der 
Eltern eine auswärtige Unterbringung notwendig, 
so wird Ausbildungsförderung schon vor Beend!- 

■ t n g  der Vollzeitschulpflicht gewährt.

(3) Ausbildungsförderung wird nicht gewährt, 
wenn der Auszubildende bei Beginn der Ausbildung 
das 30. Lebensjahr vollendet hat, es sei denn, daß 
die Lage des Einzelfalles es rechtfertigt«

ABSCHNITT III

Leistungen

§ 10

Umfang der Ausbildungsförderuhg

(1) Ausbildungsförderung wird" für deri~Tebens-
unterhalt und die Ausbildung (§ 11) gewährt, soweit 
nicht nach den folgenden Vorschriften anzurechnen

L von anderer Seite gewährte Ausbildungs
förderung,

2. das Einkommen und das Vermögen des 
Auszubildenden, seiner Eltern und seines 
Ehegatten.

(2) Erhalten beide Ehegatten Ausbildungsförde
rung und wohnen sie im eigenen Hausstand zusam-

i men, so gilt für jeden der Betrag nach Absatz 1 
Satz 1 Ni. 2. Absatz 1 Salz 2 gilt entsprechend.

(3) Bel den. Besuch der in § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
benannten Schulen gelten als monatlicher Bedarf 
für den Lebensunterhalt und die Ausbildung,

1. wenn der Auszubildende bei
seiner Familie wohnt, 150 DM,

2. wenn der Auszubildende wegen 
des in § 7 Abs. 2 benannten 
Grundes nicht bei seiner Fa- ,
milie wohnen kann, 350 DM.

(4) Liegt das Einkommen des Auszubildenden 
unter den Beträgen der Absätze 1 bis 3 und kommt 
eine Anrechnung des Vermögens des Auszubilden
den sowie des Einkommens und Vermögens der El
tern und des Ehegatten nicht in Betracht, so erhöht 
sich der Betrag nach den Absätzen 1 bis 3 um 50 
Deutsche Mark. Außer Betracht bleiben bei der Be
rechnung

1. des Einkommens des Auszubildenden die* 
Freibeträge nach § 12 Abs. 2 und § 15 
Abs. 1,

2. des Freibetrages der Eltern und des Ehe-
----------------- gatten- die Erhöhung -nach § 16 -Ahs^JL

Satz 1 Nr. 1.
* *

(5) Zur Deckung besonderer, notwendiger Auf- * 
Wendungen kann Ausbildungsförderung über die 
Beträge, nach den Absätzen 1 bis 4 hinaus gewährt 
werden, soweit dies zur Vermeidung von Härten er
forderlich ist.

(2) Darüber hinaus kann zur Vermeidung von 
Härten Ausbildungsförderung gewährt werden,. 
wenn der Ehegatte oder die Kinder des Auszubilden
den auf dessen Unterhaltsleistungen angewiesen 
sind.

(3) Forderungsbeträge unter 10 Deutsche >iark 
werden nicht gewährt.

§ 12

Anrechnung anderweiter Ausbildungsförderung

(1) Von anderer Seite* in Form von Geldleistun
gen gewährte Ausbildungsförderung wird auf den 
Bedarf voll angerechnet, wenn sie aus öffentlichen 
Mitteln oder von Stellen gewährt wird, die hierfür 
überwiegend öffentliche Mittel aufwenden.

§ 11

Bedarf

(1) Als monatlicher Bedarf für den Lebensunter
halt und die Ausbildung gelten,

(2) Im übrigen wird sie angerechnet, soweit sie 
1500 Deutsche Mark im Jahr übersteigt, es sei denn, 
daß sie zur Deckung von Aufwendungen bestimmt 
ist, für die Leistungen nach diesem Gesetz nicht vor
gesehen sind. . . ’ .-j; Vp- vy



§ Kl
Anrechnung des Einkommens

(J) Das Einkommen dos Auszubildenden, seiner 
nilrrn und seines Ehegatten wird nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften auf den Bedarf angerechnet. 
Das Einkommen des Ehegatten bleibt außer Betracht, 
wenn er von dem Auszubildenden (lauernd getrennt ' 
lebt. i

(2) Als Einkommen gelten alle Einkünfte in Geld j 
oder Geldeswelt nach Abzug der Steuern, der Bei- | 
träge zur Sozialversicherung und zur Bundesanstalt : 
für Arbeil oder entsprechender Aufwendungen zur j 
sozialen Sicherung in angemessenem Umfange und ! 
der Worbungskoslcn. Den Einkünften stehen An- j 
Sprüche auf Leistungen in Geld oder Geldeswert so- ! 
wie Anwartschaften, die durch Stellung eines Antra
ges zu einem derartigen Anspruch erwachsen kön
nen, gleich; das gilt nicht, soweit sie nicht zu ver
wirklichen sind oder aus Unkenntnis oder aus einem 
wichtigen Grund nicht geltend gemacht worden sind 
oder geltend gemacht werden.

(3) Nicht als Einkommen gelten
1. Leistungen, die nach bundes- oder landes

gesetzlichen Vorschriften gewährt werden, 
um einen Mehrbedarf zu decken, der durch 
einen Körperschaden verursacht ist,

2. Leistungen der vorbeugenden oder nach
gehenden Gesundheitsfürsorge,

3. die Grundrente der Beschädigung und die 
Schwerstbesdiädigtenzulage nach § 31 des 
Bundesversorgungsgesetzes, die Renten, 
die in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Bundesversorgungsgeset- 
zes über die Grundrente und die Schwerst
besdiädigtenzulage gewährt werden, und 
die Renten, die den Opfern nationalsozia- j 
listischer Verfolgung wegen einer durch j 
die Verfolgung erlittenen Gesundheits- j 
Schädigung gewährt werden bis zur Höhe 
des Betrages, der in der Kriegsopferver
sorgung bei gleicher Minderung der 
Erwerbsfähigkeit als Grundrente und 
Schwerstbesdiädigtenzulage gewährt wür
de.

(4) Die Bundesregierung kann durdi Rechtsver- 
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestim
men,

1. daß auch andere als die in Absatz 3 ge
nannten Einkünfte nicht als Einkommen 
gelten,

2. daß den Werbungskosten und den üb- 
lichcrweise auf die Einkünfte zu zahlenden 
Abgaben sowie gleichartigen Belastungen 
durch Abzug eines Pauschbetrages Rech
nung getragen wird,

3. wie das Einkommen zu ermitteln ist.

§ 14
Berechnungszeitraum

(I) Für die Anrechnung des Einkommens ist das 
im Kalenderjahr vor dem Tag der Antragstellung er
zielte Einkommen maßgeblich.

(2) L<ißi sich dieses Einkommen noch nicht fest- 
steilen, so ist unter Berücksichtigung der glaubhaft 
gemachten üinkommensverhaltnisse über den An: 
trag zu entscheiden. Ausbildungsförderung ist in die
sem Fall unter Vorbehalt der Rückforderung zu ge
währen. * y ,

(3} Wird glaubhaft gemacht, daß das Einkommen 
in dem Kalenderjahr, für das die Gewährung von 
Ausbildungsförderung in Betracht kommt, voraus
sichtlich wesentlich niedriger sein wird als das nach 
Absatz i oder 2 maßgebliche Einkommen, so ist das 
voraussichtliche Einkommen dieses Jahres zugrunde 
zu legen. Ausbildungsförderung ist in diesem Fall 
unter Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren.

(4) Ais Monatseinkommen güt ein Zwölftel des 
Jahreseinkommens.

§ 15
Anrechnung des Einkommens des Auszubildenden

(1) Vom Einkommen des Auszubildenden bleiben 
für ihn selbst monatlich 75 Deutsche Mark anrech- 
nungsfrei, soweit ihm nicht nach § 12 Abs. 2 ein 
Freibetrag gewährt wird.

(2) Vom Einkommen des Auszubildenden bleiben 
monatlich anrechnungsfrei

1. für den Ehegatten des Auszu
bildenden 320 DM,

2. für jedes Kind des Auszubil
denden 160 DM.

Diese Beträge mindern sich

1. um die Einkünfte des Ehegatten 
und des Kindes,

2. dem Auszubildenden ander- 
weit gewährte Ausbildungsför- 
clerung,

*
die dazu bestimmt sind oder üblicher- oder zumut
barerweise dazu verwendet werden, den Unterfialls- 
bedarf des Ehegatten und der Kinder des Auszubil
denden zu decken. Als Kinder werden die in § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. I bis 6 des Bundeskindergeld
gesetzes bezeiebneten Personen berücksichtigt.

(3) Ist der Auszubildende mit notwendigen Auf
wendungen belastet, denen unter Absatz 2 nicht 
.Rechnung getragen wird, so kann zur Vermeidung 
unbilliger Härten ein weiterer Teil des Einkom
mens frei bleiben.

§16  ,

Anrechnung des Einkommens 
der Eitern und des Ehegatten

(1) Es bleiben monatlich anrechnungsfrei

1. vom Einkommen der Eltern, 
sofern sie nicht geschieden sind 
oder dauernd getrennt leben, 700 DM,



2. vom Einkommen eines ledigen, 
ver/itweten, geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden 
Elternteils oder des Ehegatten, 450 DM,

Haben beide Elternteiie Arbeitseinkom
men, so erhöht sich der Freibetrag nach 
Satz 1 Nr. 1 um das Einkommen des El« 
temteils mit dem niedrigeren Einkom
men/ höchstens jedoch um HO DM.

(2) Die Freibeträge des Absatzes 1 erhöhen sich

1. für jedes Kind und den Ehegat
ten des Einkommensbeziehers, 
wenn sie in einer Ausbildung’ . 
stehen, die nach diesem Gesetz 
oder nadi anderen Vorschrif
ten entsprechend gefördert 
werden kann, um . 110 DM,

2. für andere Kinder und für wei
tere nach dem bürgerlichen .
Recht Unterhaltsberechtigte,

' a) die das 14. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, um je 175 DM,

b) die das 14. Lebensjahr voll
endet haben, um je 240 DM.

Diese Betrage mindern sich um die Einkünfte des 
Kindes, des Ehegatten oder des sonstigen Unter
haltsberechtigten, die dazu bestimmt sind oder üb
licher- oder zumutbarerweise dazu verwendet wer
den, deren Unterhaltsbedarf zu decken; das gilt in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 jedoch nur, soweit die 
Einkünfte die nach § 11 Abs. 1 bis 3 und 5 in Be
tracht kommenden Bedarfssätze übersteigen.

(3) Das die Freibeträge nach den Absätzen 1 
und 2 übersteigende Einkommen der Eltern und des 
Ehegatten bleibt zu 30 vom Hundert anrechnungs
frei. Der Vomhundertsatz erhöht sich um 5 für jede 
Person, für die ein Freibetrag nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 2 gewährt wird.

(4) Als Kinder werden die in § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Bundeskindergeldgesetzes bezeichneten Perso
nen berücksichtigt.

(5) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann ab
weichend von den vorstehenden Vorschriften ein 
weiterer Teil des Einkommens anrechnungsfrei blei- 
beh.

(6) Ist das Einkommen einer Person auf den Be
darf mehrerer Auszubildender anzurechnen, so wird 
es zu gleichen Teilen angerechnet. Zur Vermeidung 
unangemessener Ergebnisse kann hiervon abge
wichen werden.

§17

Anrechnung des Vermögens

Das verwertbare Vermögen des Auszubildenden, 
seiner Eltern und seines Ehegatten wird auf den 
Bedarf angerechnet, soweit ohne diese Anrechnung 
die Gewährung von Ausbildungsförderung offenbar 
‘nicht gerechtfertigt wäre. Das Vermögen des Ehe

gat un bleibt außer Betracht, wenn er von dem Aus
zubildenden dauernd getrennt lebt. Das Nähere be
stimmt die Bundesregierung durch Rechtsverord
nung mit Zustimmung des Bandesrates.

» Förderungs^rten

(1) Ausbüdungsförderung wird zu zwei .Dritteln 
als Zuschuß, im übrigen, höchstens jedoch bis zu 
dem Betrag von 3000 Deutsche Mark, als Darlehen 
gewählt.

(2) Ausuüdungsförderung wird in vollem Um
fang &!s 7-usdhuß gewährt bei Besuch

1. der in § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten 
Schalen,

•2. der allgemeinbildenden Ausbildungsstät
ten des. Zweiten Bildungsweges (§ 2 
Abs. 1).

(3) Abweichend von Absatz 1 kann Ausbildungs
förderung auch ganz oder teilweise als Darlehen 
gewährt werden

1. in den Fällen des § 5 Abs. 2, ‘des § 6 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, des § 9 Abs. 3 zwei
ter Halbsätz, des § 10 Abs. 2 und des § 20 
Abs. 2 Nr. 2,.

2. soweit sich der Forderungsbetrag in den 
Fällen des § 15 Abs. 3 und des § 16 Abs. 5 
erhöht.

(4) Abweichend von Absatz 1 wird Ausbildungs
förderung in den Fällen des § 20 Abs. 2 Nr. 3 nur 
als Darlehen gewährt..

§ 19

Darlehensbedingungen
• v
(1) Das Darlehen ist nicht zu verzinsen.

• (2) Abweichend von Absatz 1 ist das Darlehen 
mit 5 vom Hundert für das Jahr zu verzinsen, wenn 
der Darlehensnehmer mit der Rückzahlung in Ver
zug gerät.

(3) Das Darlehen ist in zumutbaren Raten zurück
zuzahlen. Sie sind erstmals angemessene Zeit nach 
Beendigung der Ausbildung zu leisten.

(4) In den Fällen des §18 Abs. 1 wird die Dar
lehensschuld bis auf einen Betrag von 1500 Deutsche 
Mark erlassen, wenn der Auszubildende die Prü
fung bestanden hat.

§ 20

Förderungsdauer

(1) Ausbildungsförderung wird für die Dauer der 
Ausbildung — einschließlich der vorlesungs- und 
unterrichtsfreien Zeit — gewährt, bei dem Besuch 
der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Ausbil
dungsstätten jedoch nicht über die Zeit hinaus, in 
der das Erreichen des Ausbildungsziels zumutbar 
ist (Höchstförderungsdauer).



(2) Darüber hinaus wird Ausbildungs Förderung 
gewährt, wenn die Höchstförderungsd&iier

1. aus zwingenden Gründen,

2. infolge einer Ausbildung im Ausland,

3. wegen des erstmaligen Nichtbestehens der 
. Abschlußprüfung

überschritten wird.

(3) Ausbildungsförderung wird vom Beginn des 
Antragsmonats, frühestens jedodi vom Beginn der 
Ausbildung an gewährt.

(4) Die Bundesregierung bestimmt durch Fechts- 
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates unter 
Berücksichtigung der Ausbildungs- und Prüfungs
ordnungen für jede Ausbildung die Höchstförde
rungsdauer.

§ 21

Förderungsdauer der Ausbildung im Ausland

(1) Für eine Ausbildung im Ausland nach § 5 
Abs. 1 wird Ausbildungsförderung für die Dauer 
eines Jahres gewährt, wenn wenigstens ein Teil 
dieser Ausbildung auf die vorgeschriebene oder 
übliche Ausbildungszeit angerechnet wird.

(2) Darüber hinaus wird beim Besuch wissen
schaftlicher Hochschulen Ausbildungsförderung für 
ein weiteres Jahr gewährt, wenn das Auslandsstu
dium für den Auszubildenden von besonderer Be
deutung ist. ? •

§ 22

Übertragbarkeit des Anspruchs

Der Anspruch auf Ausbildungsförderung kann 
nicht gepfändet, verpfändet oder abgetreten werden.

§ 23

Rückzahlungspflicht

(1) Die Ausbildungsförderung ist zurückzuzahlen, 
wenn

1. der Empfänger die Gewährung dadurch 
herbeigeführt hat, daß -er vorsätzlich oder 
grobfahrlässig falsche oder unvollständige 
Angaben gemacht oder eine Anzeige nach 
§ 32 vorsätzlich oder grobfahrlässig unter
lassen hat,

2. der Empfänger gewußt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht gewußt hat, daß die 
Vorausetzungen für die Gewährung von 
Ausbildungsförderung nicht erfüllt waren, 
oder

3. von. anderer Seite nachträglich für einen 
Zeitraum Ausbildungsfördemng gewährt 
wird, für den nach diesem Gesetz Ausbil
dungsförderung gewährt worden ist.

(2) Soweit der Anspruch auf Rückzahlung nicht 
freiwillig erfüllt wird, werden zurückzuzahlende 
Beträge wie Gemeindeabgaben beigetrieben.

I ABSCHNITT IV

Überleitung von Unterhaltsansprüchen

• § 24

Farm und Wirkung der Überleitung

(1) Fiat der Auszubildencie für die Zeit, für die 
Ausbildungsförderung gewährt wird, einen Unter
haltsanspruch gegen einen nach bürgerlichem Recht 
Unterhaltspflichtigen, so kann die nadi § 26 zustän
dige Stelle dan Übergang dieses Anspruchs bis zur 
Höhe ihrer Aufwendungen durch schriftliche An-

'.zeige an den Unterhaltspflichtigen bewirken, jedoch 
nur soweit auf den Bedarf des Auszubildenden bei 
Anwendung der §§ 16 und 17 das Einkommen und 

'Vermögen des Unlerhaltungspfiichtigen anzurechnen 
wäre. Sind Großeltern unterhaltspflichtig, so gelten 
für sie die Freibeträge nach den §§ 16 und 17. -

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Über
gang des Anspruchs für die Zeit, für die die Aus
bildungsförderung dem Auszubildenden ohne Unter
brechung gewährt wird; als Unterbrechung gilt ein 
Zeitraum von mehr als zwei Monaten. Der Über
gang .ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß der An
spruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet 
werden kann.

(3) Für die Vergangenheit kann ein Unterhalts
pflichtiger außer unter den Voraussetzungen des 
bürgerlichen Rechts nur in Anspruch genommen 
werden, wenn ihm die Gewährung der Ausbildungs
förderung unverzüglich schriftlich mitgeteilt worden 
ist.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
den Verwaltungsakt, der den Übergang des An
spruchs bewirkt, haben keine aufschiebende Wir
kung. .

ABSCHNITT V

Organisation und Zuständigkeit 

§ 25

Beauftragung der* Bundesanstalt für Arbeit

(1) Die Bundesanstalt für Arbeit führt dieses 
Gesetz nach fachlichen Weisungen des Bundes
ministers für Familie und Jugend durch.

• (2) Bei der Durchführung dieses Gesetzes führen 
die Arbeitsämter die Bezeichnung *,Arnt für Aus
bildungsförderung".

§ 26

Örtliche Zuständigkeit

{1} Für die Gewährung der Ausbildungsförderung 
ist das Amt für Ausbildungsförderung zuständig, in 
dessen* Bezirk die Eltern des Auszubildenden ihren 
gewöhnlichen; Aufenthalt haben. Hat. der Auszubil-*



dende keine Eltern mehr oder ist -ein gemeinsamer 
gewöhnlicher Aufenthalt der Eitern im Geltungs
bereich dieses Gesetzes nicht vorhanden oder nicht 
festzustellen, so ist das Amt für Ausbildung^förde- ! 
rung zuständig, in dessen Bezirk der Auszubildende 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Wird Ausbildungsförderung nach § 5 Abs. 2 
beantragt oder ist eine Zuständigkeit nach Absatz 1 
nicht gegeben, so ist das Amt für Ausbildung^- 
förderung in Bonn zuständig.

ABSCHNITT; VI

Verfahren

§ 27'

Antrag

(1) Ausbildungsförderung wird auf Antrag ge
währt. Dieser ist schriftlich zu stellen; dabei soll 
der Vordruck der Bundesanstalt für Arbeit ver
wendet werden.

(2) Der Antrag ist an das nach § 26 zuständige 
Amt für Ausbildung-sförderung zu richten. Dem 
Eingang des Antrages bei diesem Amt steht der 
Eingang bei einer anderen deutschen Behörde 
gleich; der Antrag ist unverzüglich dem zuständigen 
Amt für Ausbildungsförderung zuzuleiten.

(3) Der Antragsteller hat die zur Feststellung 
des Anspruchs erforderlichen Tatsachen anzugeben, 
die Beweismittel zu bezeichnen sowie auf Ver
langen Urkunden, insbesondere Zeugnisse und gut
achtliche Stellungnahmen (§ 29) zu beschaffen und 
vorzulegen.

§ 28

Ermittlungen, Amtshilfe, Auskunftspflidit

(1) Das Amt für Ausbildungsförderung trifft* die 
Feststellungen, die zur Durchführung dieses Geset
zes erforderlich sind; eidliche Vernehmungen sind 
ausgeschlossen.

(2) Die Ausbildungsstätten und Prüfungsbehör
den geben die nach § 29 erforderlichen gutachtlichen 
Stellungnahmen ab.

(3) Behörden und Träger von Sozialleistungen 
leisten den Ämtern für Ausbildungsförderung Amts
hilfe. Die Finanzbehörden erteilen die erforderlichen 
Auskünfte über die Einkommens- und Vermögens
verhältnisse des Auszubildenden, seiner Eltern und 
seines Ehegatten, soweit es zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlich ist..

■(4) Die Eltern und der Ehegatte des Auszubilden
den sind verpflichtet, dem Amt für Ausbildungs
förderung auf Verlangen über ihre Einkommens-’ 
und Vermögensverhältnisse sowie über Zahl, Alter

und Ausbildungsverhältnis ihrer Kinder Auskunft 
zu geben und Urkunden vorzulegen, soweit die 
Durchfüm ung dieses Gesetzes es erfordert. Ins
besondere sind sie, sofern sie in dem nach § 14 
maßgebenden Zeitraum nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, verpflichtet, Bescheinigungen 
ihrer Arbeitgeber über den im Berechnungszeitraum 
bezogenen steuerpflichtigen Arbeitslohn und den 
auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen steuerfreien 
Jahresbetrag sowie den Jahreshinzurechnungsbetrag . 
vorzulegen.

(5) Die Arbeitgeber des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines Ehegatten sind verpflichtet, auf 
Verlangen dieser Personen Bescheinigungen des in 
Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Inhalts auszustellen 
und auf Verlangen des Amtes für Ausbildungs- , 
förderung Auskünfte zu erteilen und Urkunden vor
zulegen, soweit die Durchführung dieses Gesetzes 
es erfordert.

§ 29

Feststellung der Eignung

(1) Bei Beginn der Ausbildung gilt der Auszu
bildende als geeignet (§ 8), wenn er die schulischen 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Aus
bildungsstätte erfüllt. Aus wichtigem Grund kann 
das Amt für Ausbildungsförderung eine gutachtliche 
Stellungnahme der Ausbildungsstätte, die der Aus
zubildende besuchen will, einholen.

(2) Ausbildungsförderung für das dritte, fünfte 
und siebente Ausbildungsjahr kann das Amt für 
Ausbildungsförderung nur gewähren, wenn der 
Auszubildende eine gutachtliche Stellungnahme 
über seine Eignung (§ 8) von der Ausbildungsstätte 
beibringt, die er besucht. Das Amt kann die Vorlage 
von Zeugnissen ausreichen lassen.

(3) Beantragt der Auszubildende Ausbildungs
förderung nach Beginn der Ausbildung, so gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.

*

(4) Ausbildungsförderung nach § 5 Abs. 1, § 6 
Abs. 3 und § 21 Abs. 2 kann das Amt für Aus
bildungsförderung nur gewähren, wenn der Aus
zubildende eine gutachtliche Stellungnahme der 
Ausbildungsstätte beibringt, die er bisher besucht 
hat, oder im Fall des § 6 Abs. 3 künftig besuchen 
will.

(5) Vor Entscheidung über die Gewährung von 
Ausbildungsförderung nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 holt 
das Amt für Ausbildungsförderung eine gutachtliche 
Stellungnahme der Prüfungsbehörde darüber ein, ob 
die Leistungen erwarten lassen, daß der Auszubil
dende das Ausbildungsziel bei einer Wiederholung 
der Prüfung erreicht.

(6) Von der gutachtlichen Stellungnahme einer
Ausbildungsstätte oder Prüfungsbehörde kann das 
Amt für Ausbildungsförderung nur aus wichtigem 
Grund, der dem Auszubildenden schriftlich mitzu
teilen ist, abweichen. .' •



Bewiiligungszeitraum und ZaUweise

(1) Ausbildungsförderung ist in der Regel für ein 
Jahr zu bewilligen.

(2) Sie ist monatlich im voraus zu zahlen.

(3) Können die Feststellungen nach § 28 Abs. 1 
nicht sofort getroffen werden, so kann für drei Mo
nate Ausbildungsförderung bis zur Höhe von 250 
Deutsche Mark monatlich unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung gewährt werden.

(4) Auszuzahlende Beträge sind auf volle Deut
sche Mark aufzurunden.

§ 31
Beschwerde

(1) Wird dem Antrag auf Ausbiidungsförderung 
nicht oder nur teilweise stattgegeben, so kann der 
Auszubildende Beschwerde zur Bundesanstalt für 
Arbeit einlegen.

(2J § 29 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 32

Änderungsanzeige

Der Auszubildende ist verpflichtet, Änderungen 
der Tatsachen, die für die Ausbiidungsförderung 
maßgebend sind, unverzüglich dem Amt für Aus
bildungsförderung anzuzeigen.

§ 33

Verletzung der Geheimhaltungspflicht

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, das ihm in seiner 
Eigenschaft als Mitglied eines Organs oder Bedien
steter der Bundesanstalt bei seiner Tätigkeit auf 
Grund dieses Gesetzes bekanntgeworden ist, un
befugt offenbart, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Stra
fen bestraft.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Ge
fängnis bis zu zwei Jahren; daneben kann auf Geld
strafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft, wer ein 
fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraus
setzungen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, un
befugt verwertet.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt.

§ 34
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt; wer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig

1. entgegen § 28 Abs. 4 oder 5 eine Auskunft 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt oder eine Urkundlich! vorlegt,

' 2. entgegen § 28 Abs. 5 eine Bescheinigung 
, >:■;"! nidit, nidit richtig oder nicht vollständig 

ausstellt,

3. die in § 32 vorgeschriebene Änderungs- 
anzeige nicht richtig, nicht vollständig oder - 
nicht unverzüglich erstattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld
buße geahndet werden. .

(3) Geldbußen werden wie Gemeindeabgaben 
beigetrieben.

(4) Verwaltungsbehörden i:n Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei- 

t ten sind die Ämter für Ausbildungsförderung.

§ 35

Rechtsweg

: Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aus diesem 
Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. • - -

(1) Die Aufwendungen, die der Bundesanstalt für 
Arbeit bei der Durchführung dieses Gesetzes ent
stehen, trägt der Bund.

(2) Der Bund erstattet die Verwaltungskosten, die 
der Bundesanstalt aus der Durchführung dieses Ge
setzes entstehen, in einem Pauschbetrag, der zwi
schen der Bundesregierung und der Bundesanstalt 
vereinbart wird.

§ 37

Abgrenzung zur Tuberkulosehilfe

Ausbildungsförderung nach diesem Gesetz wird 
nicht gewährt, wenn der Auszubildende einen An
spruch auf Hilfe zur Eingliederung in das Arbeits
leben im Rahmen der Tuberkulosehilfe hat (i§ 50 des 
Bundessozialhilfegesetzes).

§ 38 1 ;

Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechts
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er
lassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Uberleitungsgesetzes...

ABSCHNITT VII

Kostentragung

’ § 36
Aufbringung der Mittel durch den Bund

ABSCHNITT VIII

Übergangs- und Schlußvorschriften
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§ 39

Inkrafttreten* • ± ‘ r V/ 3 1 *V;*V* . • • . .

. 1 v * (1) Das Gesetz tritt nach Maßgabe der Finanzpla
nung des Bundes stufenweise in Kraft.

•• c 
•" : - ' 3  ' •• • ..

(2) Am 1. Juli 1970 tritt es mit Ausnahme des § 1 
Abs. 1 Nr. 5 in Kraft, § 1 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, § 2 
und § 3 mit der Maßgabe, daß insoweit Ausbildungs- 

/  ;• förderung nur gewährt werden kann für Auszubil-
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. dende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben; . . 4 • • •  ̂ ’• ;
' V v..-: '-■■■;■ '' ' ■ *

• ’ Bonn, den 27. November 1933
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